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Streiflichter zur Geschichte der politischen

Das Ziel dieses Beitrags ist es, an drei ausgewählten Beispielen zu zeigen, wie im Bündner Schulwesen politische
Bildung thematisiert worden ist. Ein erster Abschnitt gilt der Einführung und weiteren Entwicklung des

«staatsbürgerlichen Unterrichts». Ein zweiter Abschnitt befasst sich mit dem frühen Versuch, politische Bildung
durch die Einrichtung einer Schülerorganisation zu fördern. Der dritte Abschnitt gilt dem «Gruppenunterricht»
und sozialräumlichen Bemühungen um «Demokratisierung» des Unterrichts. Die drei Beispiele belegen ganz
unterschiedliche Formen und Ansatzpunkte der politischen Bildung.

VON PETER METZ, PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE FHNW

Staatsbürgerlicher Unterricht

Nach der Wende zum 20. Jahrhundert

finden wir in den Verordnungen zum

Bündner Schulwesen neu Themen zum

staatsbürgerlichen Unterricht:

- «Vaterlandskunde» (Verordnung

Fortbildungsschulen, Art. 11);

- «Die Knaben erhalten Unterricht

in Geometrie und Verfassungskunde,

die Mädchen in Handarbeiten und

Haushaltungskunde» (Verordnung

Sekundärschulen 1907, Art. 8);

- «Schweizerische und bündnerische

Verfassungskunde und Verfassungsgeschichte»

(Unterrichtsplan
Lehrerseminar 1907, XV)
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Was war geschehen? 1874 verabschiedeten

Bund und Stände eine Revision

der Bundesverfassung, die «genügenden

Primarunterricht», «staatliche Leitung»

und «Unentgeltlichkeit» verlangte.

Wenige Monate danach erliess der

Bundesrat ein Regulativ zur bundesweiten

Einführung der pädagogischen

Rekrutenprüfungen, um die Leistung

sämtlicher Rekruten in Sprache, Rechnen

und Vaterlandskunde zu messen

und die Kantone zu rangieren. Keine

Rücksicht genommen wurde auf
Unterschiede der Schuldauer, Wirtschaftskraft

und Kultur. Nicht verwunderlich,
dass der Kanton Graubünden jeweils im

letzten Drittel aller rangierten Kantore

landete! Die jährlich publizierten
Resultate der Rekrutenprüfungen führten

zu einem landesweiten Wettstreit mit

heftigen Debatten und pädagogischen

Initiativen. Der Kanton Graubünden

förderte entschieden und umfassend

die Entwicklung der verschiedenen

Zweige des Bildungswesens und erklärte

die Themen «Vaterlandskunde»,

«Verfassungskunde» sowie «Verfassungsgeschichte»

für Knaben verbindlich.

Eine verstärkte Zuwendung zu Fragen

des staatsbürgerlichen Unterrichts in

Schule und Gesellschaft entwickelte

sich in den Kriegsjahren 1914 bis

1918 und wiederum ab 1933. Conrad

Buol, Bündner Seminardirektor in den

Jahren 1951 bis 1977, bringt in seiner

Dissertation von 1950 die vielfältigen

Diskussionen der vorausgehenden

200 Jahre und die aktuellen Formen

von staatsbürgerlichem Unterricht in

einen sowohl geschichtlichen als auch

systematischen Überblick. Unter dem

Titel «Erziehung zur Demokratie» befasst

er sich mit «Wegen zur Selbständigkeit»,

«Wegen zur Gemeinschaft» und mit

staatsbürgerlicher Erziehung als

Unterrichtsprinzip.

«Schülerverfassung»

Das Stichwort «Selbstregierung» der

Schüler knüpft sich an eine internationale

Diskussion, die sich zu Beginn des

20. Jahrhunderts verstärkte und viele

praktische Versuche in Colleges und

Mittelschulen anstiess. Namentlich

erinnert sei hier an Friedrich W. Foerster,

der in den Jahren 1898 und 1912 an

der Universität Zürich Privatdozent für

Philosophie und Moralpädagogik war.

Im Zusammenhang mit einem Diszipli-

narfall an der Bündner Kantonsschule

geriet auch der Pädagogik-Unterricht

am Lehrerseminar in die öffentliche

Kritik; sie sei mit der christlichen Lehre

nicht vereinbar und die Schüler würden

charakterlich nicht gehörig erzogen.

Seminardirektor und Pädagogiklehrer

Paul Conrad reagierte auf zwei Ebenen:

Plan zu einer Schulgemeinde an der Bündner Kantonsschule 1911 - 1912.
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Bildung

In der Öffentlichkeit legte er dar, dass

die Kritik nicht berechtigt sei, und innerhalb

der Schule regte er die Schüler

dazu an, sich in einer «Schulgemeinde»

zu organisieren, welche die Pflicht

hatte, «auf jede mögliche Weise auf den

Charakter des Schulbürgers einzuwirken...».

Conrad hatte schon 1908 in

seinen «Grundzügen der Pädagogik» die

«Selbstregierung» thematisiert. Im Jahr

1911 hat sich vermutlich eine Schülergruppe

finden lassen, die eine Schulverfassung

verabschiedet hat. Der

Vorstand dieser Schulgemeinde sollte vom

Rektorat verschiedene disziplinarische

Kompetenzen übernehmen. An der

Lehrerkonferenz vom Januar 1912 unterlag

Conrads pädagogisch gedachter Antrag,

an der Bündner Kantonsschule die

Selbstregierung (definitiv) einzuführen.

Die Thematik der Schülermitsprache

war in den 1920er Jahren nochmals an

der Evangelischen Lehranstalt Schiers

ein Thema. Von Schülerorganisationen

und Mitspracherechten lesen wir wieder

an der Bündner Kantonsschule in den

Nach-68er-Jahren: So zum Beispiel am

Bündner Lehrerseminar ab 1969 und in

der Schulordnung der Bündner Kantonsschule

von 1973.

Unterricht als Sozialraum

Im ersten Abschnitt ging es um

politische Bildung als Unterrichtsthema und

im zweiten Abschnitt um politische

Bildung als Teil des Schullebens. In diesem

dritten Abschnitt interessiert sie uns als

Unterrichtsprinzip. Seit den sechziger

Jahren gab es vermehrt Veröffentlichungen

zum Thema, wie der Schulraum

und der schulische Sozialraum

gegliedert werden kann, um Schülerinnen

und Schüler zu gemeinsamem und

gleichberechtigtem Arbeiten anzuleiten

(vgl. z.B. Vettiger 1977). Ich erinnere

mich noch gut an jene Schulzimmer in

der alten Kanti der 1960er Jahre, die ein

Stehpult oder gar ein Podium mit einem

Katheder aufwiesen, das dem Lehrer

eine bessere Übersicht und Kontrolle

ermöglichte. Mit dem Abbruch der

alten Gebäude waren all diese an eine

Hochschule erinnernden Einrichtungen

verschwunden und im Neubau von 1970

sassen wir Schüler dann «auf gleicher
Höhe» mit dem Professor; einige von

ihnen reagierten auf all die Neuerungen

leicht irritiert. Die räumliche Gleichstellung

mit und unter Schülerinnen und

Schülern war ein Gebot der Zeit, der

antiautoritären 68er. Und wie steht es

mit neuen Formen des Sozialarrangements

Zwischen 1960 und 1985 finden wir

im Bündner Schulblatt keinen einzigen

Grundsatzartikel zu Gruppenarbeiten.
In den teils engen Schulstuben Hessen

sich die schweren Pulte und fixen

Bankreihen ja kaum bewegen. Aber die

Tatsache von vielen mehrklassigen Schulen

führte unwillkürlich zu verschiedenen

Formen altersgleichen und

altersgemischten Lernens in Gruppen. Und in

der seminaristischen Grundausbildung
und auch in der «Lehrerfortbildung»

war «Gruppendidaktik» und

«Gruppenpädagogik» durchaus ein Thema (z.B.

BS März/April 1979).

Um Nutzen und Ungenügen von

Gruppenarbeiten entspannen sich in der

Lehrerschaft viele, auch kontroverse

Gespräche. Ältere Kolleginnen und

Kollegen schalten sie als völlig ineffizientes

Verfahren - sie hatten nicht immer

Unrecht, wie die Erfahrung zeigte, aber

Recht gab man ihnen dennoch nicht.

Noch 1995 begegnete ich - natürlich

nicht in Graubünden - einem strikten

Gegner einer jeden Gruppenarbeit.
Lieber beugte er sich unüberhör- und

unübersehbar über eine ganze Bankreihe,

um einem Schüler der nächsten

Reihe etwas zu erklären, was ihm dessen

Nachbar hätte leise beibringen können.
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